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 Kurzfassung 
 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 5 
• Grundgesamtheit : Die Erhebung richtet sich an alle Betreiber von Stromnetzen für die 
allgemeine Versorgung. 
• Berichtszeitraum/-zeitpunkt, Periodizität: Berichtsjahr, jährlich 
• Rechtsgrundlage: Energiestatistikgesetz (EnStatG) in Verbindung mit dem BStatG und Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO. Erhoben werden die Angaben nach § 3 Absatz 3 und 4 EnStatG. 
• Geheimhaltung: Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim 
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben 
übermittelt werden. 
• Qualitätsmanagement : Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen 
durchgeführt, die zur Sicherung der Datenqualität beitragen. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 7 
• Schwerpunkte: Erhoben werden folgende Merkmale: Sondervertagskunden nach § 2 Absatz 3 
Nummer 1 der Konzessionsabgabenverordnung in Rechnung gestellte Nutzungsentgelte; Menge 
der Netzausspeisung an Letztverbaucher sowie Netzeinspeisung von Elektrizität, getrennt nach 
Energieträger sowie Standorte, Anzahl und installierte Nettonennleistung der Anlagen zur 
Erzeugung, die direkt an das von ihnen betriebene Netz angeschlossen sind. 
• Klassifikationen: NACE [Nomenclature statistique des activités économiques dans la 
Communauté européenne (Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen 
Gemeinschaft)], Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 
• Nutzerbedarf: Die Erhebung ist ein Beitrag zur Gestaltung der energiepolitischen 
Rahmenbedingungen bei der Energieversorgung und dient der Erfüllung europa- und 
völkerrechtlicher Berichtspflichten der Bundesrepublik Deutschland. 

3 Methodik Seite 8 
• Konzept der Datengewinnung: Primärerhebung mit Auskunftspflicht für Leitungen von 
Unternehmen, Betrieben oder sonstigen Einrichtung, die ein Netz für die allgemeine Versorgung 
betreiben oder sich der Anlagen zur Übertragung und Verteilung bedienen. 
• Durchführung: Die Statistischen Ämter der Länder führen die dezentrale Erhebung im Online-
Verfahren durch. 
• Aufbereitung: Die von den Statistischen Ämter der Länder erstellten Länderergebnisse werden 
im Statistischen Bundesamt zum Bundesergebnis zusammengefasst. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 8 
• Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit : Die Ergebnisse der Jahreserhebung über die 
Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern sind wegen der geringfügigen Antwortausfälle 
als zuverlässig und präzise einzustufen. 
• Revisionen: Die Ergebnisse der Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei 
Netzbetreibern werden jährlich erhoben, fehlende Angaben werden durch Schätzungen ergänzt. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 9 
• Aktualität und Pünktlichkeit: Die Bundesergebnisse liegen etwa 12 Monate nach Ende des 
Berichtszeitraumes vor. 
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6 Vergleichbarkeit Seite 10 
• Räumliche und zeitliche Vergleichbarkeit: Die Jahreserhebung über die Stromein- und -
ausspeisung bei Netzbetreibern wird für alle Bundesländer und für Deutschland nach dem 
gleichen Verfahren durchgeführt. Die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer sind daher 
vergleichbar. Die zeitliche Vergleichbarkeit der Daten aus der Jahreserhebung über die 
Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern ist kurzfristig vollständig gegeben. 

7 Kohärenz Seite 10 
• Input für andere Statistiken: Entfällt. 

8 Verbreitung und Kommunikation Seite 10 
• Verbreitungswege: In Vorbereitung. 
• Kommunikation: Statistisches Bundesamt, Gruppe E2, Telefonnummer: +49 (0)611/75 23 07, 
E-Mail: www.destatis.de/Kontakt 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 10 
Entfällt. 

https://www.destatis.de/DE/Service/Kontakt/Kontakt.html
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Die Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern ist eine Primärerhebung, die bei 
allen Betreibern von Stromnetzen für die allgemeine Versorgung durchgeführt wird. 

Der Erhebungsbereich wird auf der Grundlage der NACE [Nomenclature statistique des activités économiques dans 
la Communauté européenne (Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft)] 
und der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) abgegrenzt und umfasst Einheiten der NACE 
35 - Energieversorgung - und geht in die aggregierte Klassifikation "Energie" (NACE Ref. 2) ein. 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Erhoben wird bei allen Betreibern von Stromnetzen für die allgemeine Versorgung. 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Ergebnisse für Deutschland. Länderergebnisse bzw. regional tiefer 
gegliederte Daten werden von den Statistischen Ämtern der Länder veröffentlicht. 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. 

1.5 Periodizität 
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
• Gesetz über Energiestatistik (EnStatG) 

• Bundesstatistikgesetz (BStatG) 

• Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO 

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Absatz 3 und 4 EnStatG. 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich 
gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. 

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an: 

- öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, die mit der Durchführung einer 
Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche 
Bundesbank, das Statistische Amt der Europäischen Union [Eurostat]), 

- Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (ITZBund als IT-Dienstleister des Statistischen 
Bundesamtes, Rechenzentren der Länder). 

Eine Liste der regelmäßig beauftragten Dienstleister finden Sie hier: 
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter 

Nach § 13 Absatz 1 EnStatG dürfen an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden für die 
Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die 
Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit 
statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.    

Nach § 13 Absatz 2 EnStatG  dürfen an das Umweltbundesamt zur Erfüllung europa- und völkerrechtlicher Pflichten 
der Bundesrepublik Deutschland zur Emissionsberichterstattung, zur Berichterstattung über die Nutzung von 
erneuerbaren Energien und Treibhausgasemissionen, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom 
Statistischen Bundesamt Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder 
nur einen einzigen Fall ausweisen.  

Die Tabellen dürfen nur von den für diese Aufgabe zuständigen Organisationseinheiten des Umweltbundesamtes 
gespeichert und genutzt werden. Diese Organisationseinheiten müssen von den mit Vollzugsaufgaben befassten 
Organisationseinheiten des Umweltbundesamtes räumlich, organisatorisch und personell getrennt sein. 

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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Nach § 13 Absatz 3 EnStatG dürfen an die Bundesnetzagentur und das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle zur Erfüllung nationaler und internationaler Berichtspflichten sowie europarechtlicher Pflichten 
zur Verwirklichung des Energiebinnenmarktes, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen 
Bundesamt Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen 
einzigen Fall ausweisen. 

Die Tabellen dürfen nur von den für diese Aufgabe zuständigen Organisationseinheiten der Bundesnetzagentur 
und des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gespeichert und genutzt werden. Diese 
Organisationseinheiten müssen von den mit Vollzugsaufgaben befassten Organisationseinheiten der 
Bundesnetzagentur und des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle räumlich, organisatorisch und 
personell getrennt sein. 

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe 
unabhängiger wissenschaftlicher Forschung,für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig 
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können 
(faktisch anonymisierte Einzelangaben), 

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der Statistischen Ämter der 
Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Namen und Anschrift (faktisch anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden. 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für die Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind. 

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Geheim gehalten werden Angaben in Tabellen, die einzelnen Unternehmen zugerechnet werden könnten (primäre 
Geheimhaltung). Hierunter fallen Tabellenfelder, die nur Angaben von einem oder zwei Unternehmen enthalten 
(Fallzahlregel) sowie Tabellenfelder, bei denen ein Unternehmen das Ergebnis maßgeblich bestimmt 
(Dominanzregel). Die Ergebnisse der geheim gehaltenen Unternehmen sind in den Gesamtsummen enthalten. Um 
eine rechnerische Ermittlung dieser Angaben zu verhindern, werden weitere Zellen in den Tabellen geheim 
gehalten (sekundäre Geheimhaltung). 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der 
Datenqualität beitragen. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert. Die Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung werden von einer Arbeitsgruppe bestehend aus den Statistischen Ämtern des Bundes und der 
Länder vorbereitet, zwischen den Statistischen Ämtern auf regelmäßigen Besprechungen abgestimmt und durch 
den Einsatz gemeinsamer Aufbereitungsprogramme unterstützt. Die Jahreserhebung über die Stromein- und -
ausspeisung bei Netzbetreibern ist in ein System von Statistiken integriert, für die einheitliche Qualitätsstandards 
gelten. 

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei 
Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen 
standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur 
Datenqualität zusammengetragen sind. 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Die Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern richtet sich an Betreiber von 
Stromnetzen für die allgemeine Versorgung. Durch die Einbindung der Erhebung in ein System von diversen 
Energiestatistiken ist die Einhaltung einheitlicher Qualitätsstandards gewährleistet. Dadurch ist sichergestellt, 
dass die Qualität der veröffentlichten Daten sehr hoch ist. 
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2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Zum Erhebungsprogramm der Jahrerhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern gehören 
folgende Merkmale: Sondervertagskunden nach § 2 Absatz 3 Nummer 1 der Konzessionsabgabenverordnung in 
Rechnung gestellte Nutzungsentgelte; Menge der Netzausspeisung an Letztverbaucher sowie Netzeinspeisung von 
Elektrizität, getrennt nach Energieträger sowie Standorte, Anzahl und installierte Nettonennleistung der Anlagen 
zur Erzeugung, die direkt an das von ihnen betriebene Netz angeschlossen sind. 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
• NACE [Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (Statistische 
Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft)] 

• Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
Energieträger 

Hier sind alle Energieträger anzugeben,die in Anlagen, die Einspeisepunkte im ausgewählten Bundesland besitzen, 
zur Stromerzeugung eingesetzt wurden. Mischfeuerungsanlagen sind nach dem Schwerpunktprinzip zuzuordnen. 

Einspeisung an Letztverbraucher 

Hier ist nur die Einspeisung an Letztverbraucher anzugeben, die an ihr Netz angeschlossen sind. Strommengen, die 
Letztverbraucher aus nach- oder vorgelagerten Netzen beziehen, dürfen nicht gemeldet werden. 

Letztverbraucher 

Letztverbraucher sind natürliche oder juristische Personen, die Energie überwiegend für eigene Zwecke 
verbrauchen. Dazu zählt auch der Betriebsverbrauch der Energieversorgungsunternehmen. 

KWK-Anlage 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die gleichzeitige Umwandlung von eingesetzter Energie in mechanische oder 
elektrische Energie und nutzbare Wärme in einer Erzeugungsanlage. Soweit die elektrische Energie und die Wärme 
nur in der KWK-Anlage selbst verbleiben, handelt es sich nicht um Kraft-Wärme-Kopplung (z.B. Dampfentnahme 
zur regenerativen Speisewasservorwärmung oder elektrischer Eigenbedarf der Erzeugungsanlage). Wenn die 
Anlage Strom und Wärme erzeugt, die entstehende Wärme aber nicht genutzt wird, liegt ebenfalls keine KWK vor. 
Die KWK-Anlage ist eine Erzeugungsanlage, in der der technische Prozess der Kraft-Wärme-Kopplung stattfindet. 

In KWK-Anlagen können folgende Erzeugungseinheiten eingesetzt sein: 

- Dampfturbinen, z.B. Gegendruck, Entnahmegegendruck-, Anzapf- und Entnahmekondensationsturbinen, 

- Gasturbinen, z.B. mit Abhitzekseel und ggf. Zusatzfeuerung oder mit Abhitzekessel und nachgeschalteter 
Dampfturbine, 

- Verbrennungsmotoren, z.B. Gas-, Dieselmotoren und Brennstoffzellen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren, ORC-
Dapfturbinen oder ähnliches. 

KWK -Strom 

Hier ist der gesamte KWK-Strom anzugeben, der von direkt an ihr Netz angeschlossenen KWK-Anlagen eingespeist 
wurde. Dabei ist es unerheblich, ob oder in welcher Form (KWKG, EEG)eine KWK-Vergütung erfolgt. 

Nettonennleistung 

Die Nettonennleistung (Produktion) ist die höchste Dauerleistung unter Nennbedingungen, die eine 
Erzeugungseinheit zum Übergabezeitpunkt erreicht. Aus der Nettonennleistung ist die Eigenverbrauchsleistung 
währende des Betriebs der Erzeungungs- oder Speicheranlage sowie ggf. diejenige für den Anlagenstandort 
bereits herausgerechnet und somit nicht mehr enthalten. 
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Netznutzungsentgelte 

Hier sind nur die Netznutzungsentgelte anzugeben, die Sie unmittelbar als Netzbetreiber mit 
Sondervertragskunden abrechnen. Nicht einzubeziehen sind die Nutzungsentgelte, die Sie den Letztverbrauchern 
im Zusammenhang mit dem Stromverkauf in Rechnung stellen.  Weiterhin nicht zu berücksichtigen sind sonstige 
Umlagen (KWK, EEG usw.), auch wenn Sie diese unmittelbar als Netzbeteiber mit den Sondervertragskunden 
abrechnen. 

2.2 Nutzerbedarf 
Die Erhebung ist ein Beitrag zur Gestaltung der energiepolitischen Rahmenbedingungen bei der Energieversorgung 
und dient der Erfüllung europa- und völkerrechtlicher Berichtspflichten der Bundesrepublik Deutschland. 

Hauptnutzer/-innen der Erhebung sind die für die Energiewirtschaft fachlich zuständigen obersten Bundes- und 
Landesbehörden, Wirtschaftsverbände, Wissenschaft, das Umweltbundesamt, die Bundesnetzagentur, das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen und der 
Länderarbeitskreis Energiebilanzen. 

2.3 Nutzerkonsultation 
Die von den Hauptnutzern/-innen gewünschten Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich 
auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene mittels Gesetzesänderungen umsetzen. Es wird ein ständiger 
Kontakt mit den Wirtschaftsverbänden, der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen und dem Länderarbeitskreis 
Energiebilanzen gepflegt. 

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Die Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreiber ist eine Primärerhebung, die bei allen 
Betreibern von Stromnetzen für die allgemeine Versorgung durchgeführt wird. Auskunftspflichtig sind die 
Leitungen der Unternehmen, Betriebe oder sonstigen Einrichtungen, die ein Netz für die allgemeine Versorgung 
betreiben oder sich der Anlage zur Übertragung und Verteilung bedienen. 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Der Berichtsweg ist Auskunftspflichtige/Statistische Ämter der Länder/Statistisches Bundesamt. Die Angaben 
werden von allen Auskunftspflichtigen im Rahmen eines Online-Meldeverfahrens an die Statistischen Ämtern der 
Länder (dezentrale Durchführung der Erhebung) übermittelt 

Die Gestaltung des Fragebogens erfolgt nach den Standards für die Erstellung von Erhebungsunterlagen der 
amtlichen Statistik und wird mit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Design" abgestimmt. Der Fragebogen (Stand: 
Berichtsjahr 2023) einschließlich der Erläuterungen ist als Anlage beigefügt. 

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Auskunftgebenden nachgefragt. Angaben, 
die auf diese Weise nicht korrigiert werden können, werden anhand von Hilfsmerkmalen, Durchschnitts- oder 
Vorjahreswerten geschätzt. 

Die Auskunftspflichtigen werden von den Statistischen Landesämtern befragt (dezentrale Durchführung der 
Erhebung). Die Landesämter führen auch die Aufbereitung der Ergebnisse einschließlich Rückfragen, Schätzung 
und Plausibilisierung durch. Die Statistischen Landesämter übersenden ihre Ergebnisse an das Statistische 
Bundesamt. Das Statistische Bundesamt stellt aus den Länderergebnissen das Bundesergebnis zusammen. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Entfällt. 

3.5 Beantwortungsaufwand 
Bei dieser Erhebung ergab sich im Rahmen der Messung von Bürokratiekosten in Deutschland ein Aufwand an 
Kosten von 89 000 Euro pro Jahr. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die Ergebnisse sind wegen der geringfügigen Antwortausfälle als zuverlässig und präzise einzustufen. 
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4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Keine, da die Statistik als Totalerhebung durchgeführt wird. 

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
Systematische Fehler durch Mängel in der Erfassungs-/Auswahlgrundlage 

Erfassungsgrundlage der Erhebung ist das statistische Unternehmensregister. Im Idealfall werden alle Einheiten 
ermittelt, über die in der Erhebung statistische Aussagen getroffen werden sollen (Grundgesamtheit). Tatsächlich 
können aber z. B. Einheiten der Grundgesamtheit nicht im statistischen Unternehmensregister enthalten sein 
(Untererfassung). In der Erhebung gibt es keine Überabdeckung. Dies bedeutet, dass es im Datenmaterial der 
Erhebung keine Einheiten geben kann, die faktisch nicht zur Grundgesamtheit gehören. Denn Einheiten, die nicht 
zur Grundgesamtheit gehören, verfügen nicht über die speziellen Angaben, die zu dieser Erhebung zu melden sind. 
Schätzungen des systematischen Fehlers werden nicht erstellt. 

Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten (Unit-Non-Response) 

In der Erhebung befindliche Einheiten, die falsch zugeordnet sind, nicht melden wollen oder nicht melden können, 
werden in unechte bzw. echte Antwortausfälle unterteilt. Zu den unechten Antwortausfällen zählen z. B. 
erloschene Einheiten oder Einheiten, die einen wirtschaftlichen Schwerpunkt außerhalb des Erfassungsbereiches 
dieser Statistik ausüben. Im Gegensatz hierzu handelt es sich bei echten Antwortausfällen um Erhebungseinheiten, 
die nicht oder nicht rechtzeitig Daten zur Verfügung stellen, obwohl sie auskunftspflichtig sind. Diese, wegen ihrer 
geringen Anzahl zu vernachlässigenden Antwortausfälle, werden durch Schätzwerte ersetzt. 

Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Merkmale (Item-Non-Response) 

Zunächst findet eine Sichtkontrolle der eingegangenen Online-Meldungen statt. Die erfassten Daten werden 
außerdem maschinell auf Unplausibilitäten und fehlende Informationen überprüft. Bei fehlenden bzw. 
unplausiblen Angaben wird grundsätzlich bei den auskunftspflichtigen Erhebungseinheiten nachgefragt. Werden 
seitens der Unternehmen einzelne wichtige Merkmale trotz wiederholter Aufforderung nicht gemeldet, muss dieser 
Datensatz durch Schätzwerte vervollständigt werden. Es ist davon auszugehen, dass bei den wesentlichen 
Merkmalen der Erhebung keine unplausiblen Angaben der auskunftspflichtigen Einheiten vorkamen. 

Imputationsmethoden 

Grundsätzlich wird beim Fehlen einzelner Werte (Item-Non-Response) bei der auskunftspflichtigen 
Erhebungseinheit nachgefragt. Fehlende Werte, die auf diese Weise nicht in Erfahrung gebracht werden können, 
werden anhand von Vergleichswerten geschätzt und manuell ergänzt. 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Die Ergebnisse der Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern werden jährlich 
erhoben, fehlende Angaben werden durch Schätzungen ergänzt. 

4.4.2 Revisionsverfahren 
Entfällt. 

4.4.3 Revisionsanalysen 
Entfällt. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Die Bundesergebnisse liegen etwa 12 Monate nach Ende des Berichtszeitraumes vor. Da die Erhebung ein Teil 
eines Systems von Statistiken im Bereich der Stromerzeugung darstellt, entfällt die Veröffentlichung des 
"Teilergebnisses" aus dieser Statistik. 

5.2 Pünktlichkeit 
Die Veröffentlichungstermine stehen für ein ganzes Kalenderjahr im Voraus fest. In den letzten Jahren betrug die 
Termintreue 100%, die angekündigten Termine konnten immer eingehalten werden. 
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6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Die Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern wird für alle Bundesländer und für 
Deutschland nach dem gleichen Verfahren durchgeführt. Die Ergebnisse der einzelnen Bundesländer sind daher 
vergleichbar. 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Die zeitliche Vergleichbarkeit der Daten aus der Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei 
Netzbetreibern ist ab 2003 vollständig gegeben. 

7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Entfällt. 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Die Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern ist intern kohärent. 

7.3 Input für andere Statistiken 
Entfällt. 

8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Pressemitteilungen 

Entfällt. 

Veröffentlichungen 

In Vorbereitung 

Online-Datenbank 

Entfällt. 

Zugang zu Mikrodaten 

Mikrodaten sind nicht verfügbar. 

Sonstige Verbreitungswege 

Entfällt. 

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Entfällt. 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Veröffentlichungskalender 

Entfällt. 

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender 

Entfällt. 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen 

Entfällt. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
Entfällt. 
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Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung  
bei Netzbetreibern für das Jahr 2023 070
Bitte beachten Sie bei der Beantwortung 
der Fragen die Erläuterungen zu 1  bis 7  
auf Seite 3.

Identnummer (Erhebungseinheit) 
( bei Rückfragen bitte angeben )FÜR IHRE UNTERLAGEN

Die Angaben erfolgen für das Bundesland:

A Netznutzungsentgelte für Sondervertragskunden
1 000 Euro

Sondervertragskunden in Rechnung gestellte Netznutzungsentgelte  ..............................  4

B Netzeinspeisungen nach Energieträgern

Energieträger (Liste im Anhang)  5 Netzeinspeisung 
in MWh

Summe der Energieträger (bezogen auf Bundesland)  ...........................................................

C KWK-Anlagen unter 1 MW Nettonennleistung
MWh

Stromeinspeisung von KWK- Anlagen mit einer installierten  
Nettonennleistung unter 1 MW  .................................................................................................. 1  2

Hauptenergieträger

D Netzausspeisung
MWh

An Letztverbraucher ausgespeiste Strommenge  ................................................................  3  7

Für weitere Bundesländer bitte Seite kopieren.
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Summe aller Bundesländer

A Netznutzungsentgelte für Sondervertragskunden
1 000 Euro

Sondervertragskunden in Rechnung gestellte Netznutzungsentgelte  ..................................

B Netzeinspeisungen nach Energieträgern

Energieträger (Liste im Anhang) Netzeinspeisung 
in MWh

Summe der Energieträger (bezogen auf Bundesland)  ...........................................................

C KWK-Anlagen unter 1 MW Nettonennleistung
MWh

Stromeinspeisung von KWK- Anlagen mit einer installierten  
Nettonennleistung unter 1 MW  ............................................................................................ 1  2  6

D Netzausspeisung
MWh

An Letztverbraucher ausgespeiste Strommenge  ................................................................ 3  7

Identnummer (Erhebungseinheit) 
( bei Rückfragen bitte angeben )
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Erläuterungen zum Fragebogen

 KWK-Anlage
 Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die gleichzeitige Umwand-

lung von eingesetzter Energie in mechanische oder elektrische 
Energie und nutzbare Wärme in einer Erzeugungsanlage. 
Soweit die elektrische Energie und die Wärme nur in der 
KWK-Anlage selbst verbleiben, handelt es sich nicht um Kraft-
Wärme-Kopplung (z. B. Dampf entnahme zur regenerativen 
Speisewasservorwärmung oder elektrischer Eigenbedarf der 
Erzeugungsanlage). Wenn eine Anlage Strom und Wärme 
erzeugt, die ent stehende Wärme aber nicht genutzt wird, liegt 
ebenfalls keine KWK vor

 Die KWK-Anlage ist eine Erzeugungsanlage, in der der tech-
nische Prozess der Kraft-Wärme-Kopplung stattfindet. In KWK-
Anlagen können folgende Erzeugungseinheiten eingesetzt 
sein:

– Dampfturbinen, z. B. Gegendruck-, Entnahmegegendruck-, 
Anzapf- und Entnahmekondensationsturbinen,

– Gasturbinen, z. B. mit Abhitzekessel und ggf. Zusatz feuerung 
oder mit Abhitzekessel und nachgeschalteter Dampfturbine,

– Verbrennungsmotoren, z. B. Gas-, Dieselmotoren und 
Brennstoffzellen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren, 
 ORC- Dampfturbinen oder ähnliches.

 Nettonennleistung
 Die Nettonennleistung (Produktion) ist die höchste Dauer leistung 

unter Nennbedingungen, die eine Erzeugungs einheit zum Über-
gabezeitpunkt erreicht. Aus der Netto nennleistung ist die Eigen-
verbrauchsleistung während des Betriebs der Erzeugungs- oder 
Speicheranlage sowie ggf. diejenige für den Anlagenstandort  
bereits heraus gerechnet und somit nicht mehr enthalten.

 Letztverbraucher
 Letztverbraucher sind natürliche oder juristische Personen, die 

Energie überwiegend für eigene Zwecke verbrauchen. Dazu zählt 
auch der Betriebsverbrauch der Energieversorgungsunternehmen.

4  Hier sind nur die Netznutzungsentgelte anzugeben, die Sie un-
mittelbar als Netzbetreiber mit Sondervertragskunden abrechnen. 
Nicht einzubeziehen sind die Netznutzungs entgelte, die Sie den 
Letztverbrauchern im Zusammenhang mit dem Stromverkauf in 
Rechnung stellen.Weiterhin nicht zu berücksichtigen sind sonstige 
Umlagen (KWK, EEG usw.), auch wenn Sie diese unmittelbar als 
Netzbetreiber mit den Sondervertragskunden abrechnen.

5  Hier sind alle Energieträger anzugeben, die in Anlagen, die Ein-
speisepunkte im ausgewählten Bundesland besitzen, zur Strom-
erzeugung eingesetzt wurden. Mischfeuerungsanlagen sind nach 
dem Schwerpunktprinzip zuzuordnen.

6  Hier ist der gesamte KWK-Strom anzugeben, der von direkt an ihr 
Netz angeschlossenen KWK-Anlagen eingespeist wurde. Dabei 
ist es unerheblich, ob oder in welcher Form (KWKG, EEG) eine 
KWK-Vergütung erfolgt.

7  Hier ist nur die Ausspeisung an Letztverbraucher anzu geben, die 
an ihr Netz angeschlossen sind. Strommengen, die Letztverbrau-
cher aus nach- oder vorgelagerten Netzen beziehen, dürfen nicht 
gemeldet werden.

1

2

3
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Energieträger
Energie- 
träger- 
code

Steinkohlen  ...................................................................... 01

Steinkohlenkoks  .............................................................. 02

Steinkohlenbriketts  ......................................................... 03

Kohlenwertstoffe aus Steinkohle  .................................. 04

Rohbraunkohlen  .............................................................. 11

Hartbraunkohlen  ............................................................. 12

Braunkohlenbriketts ........................................................ 13

Braunkohlenkoks  ............................................................ 14

Wirbelschichtkohle  ......................................................... 15

Braunkohlenstaub und Trockenkohle ............................ 16

Dieselkraftstoff  ................................................................ 21

Heizöl, leicht  .................................................................... 22

Heizöl, schwer  ................................................................. 23

Flüssiggas  ........................................................................ 24

Propangas ........................................................................ 24

Raffineriegas  ................................................................... 25

Petrolkoks  ........................................................................ 26

Andere Mineralölprodukte  ............................................. 27

Erdgas, Erdölgas  ............................................................ 31

Grubengas  ....................................................................... 32

Kokereigas  ....................................................................... 33

Gichtgas (Hochofengas) ................................................. 34

Sonstige hergestellte Gase  ........................................... 35

Wasserstoff  ...................................................................... 36

Wärmepumpen (Erd- und Umweltwärme)  ................... 40

Energieträger
Energie- 
träger- 
code

Laufwasser  ...................................................................... 41

Speicherwasser  .............................................................. 42

Pumpspeicher ohne natürlichen Zufluss  ..................... 43

Pumpspeicher mit natürlichem Zufluss  ....................... 44

Windkraft (Onshore)  ....................................................... 45

Windkraft (Offshore)  ....................................................... 46

Geothermie  ...................................................................... 47

Solarthermie  .................................................................... 48

Photovoltaik  ..................................................................... 49

Feste biogene Stoffe  ...................................................... 51

Flüssige biogene Stoffe und Abfälle  ............................ 52

Biogas  .............................................................................. 53

Klärgas  ............................................................................. 54

Deponiegas  ..................................................................... 55

Klärschlamm  .................................................................... 56

Biomethan (Bioerdgas)  .................................................. 58

Abfall, Müll (Industrieabfälle, nicht biogen)  ................. 61

Abfall, Müll (Hausmüll, hausmüllähnliche 
 Gewerbeabfälle  ............................................................... 62

Kernenergie  ..................................................................... 71

Wärme  .............................................................................. 72

Sonstige Energieträger  .................................................. 81

Andere Speicher  ............................................................. 82
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070Jahreserhebung über Stromein- und -ausspeisung 
bei Netzbetreibern für das Jahr 2023

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter  
https://www.gesetze-im-internet.de/.

 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der 
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
Die Erhebung wird jährlich bei den Betreibern von Stromnetzen für die allge-
meine Ver sorgung durchgeführt. Die Erhebung ist ein Beitrag zur Gestaltung der 
energiepolitischen Rahmenbedingungen bei der Energieversorgung und dient 
der Erfüllung europa- und völkerrechtlicher Berichtspflichten der  Bundesrepublik 
Deutschland.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Energiestatistikgesetz (En Stat G) in Verbindung mit dem 
BStatG und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e D S-G V O.

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Absatz 3 und 4 En Stat G.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 10 Absatz 1 Satz 1 En Stat G in Verbin-
dung mit § 15 B Stat G. Nach § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 En Stat G sind die 
 Leitungen der Unternehmen, Betriebe oder sonstigen Einrichtungen, die ein Netz 
für die allgemeine Versorgung betreiben oder sich der Anlagen zur Über tragung 
und Verteilung bedienen, auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, 
ihre  Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über-
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten 
Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befriste-
te Ausnahme von der Online- Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen 
Antrag möglich. Die Pflicht, die  erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch 
weiterhin bestehen.

Nach § 11a Absatz 1 B Stat G sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung  wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfah ren  nutzen, 
verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten an die statisti schen Ämter 
zu  verwenden.  Soweit diese Stellen keine standardisierten  Verfahren für den 
 Datenaustausch  einsetzen, sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den 
statistischen Ämtern zu  verwenden.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht 
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs geld 
nach den  Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten werden.

Nach § 23 B Stat G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer
 – vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 
Satz 1 B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht 
wahrheits gemäß erteilt,

 – entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen 
Form erteilt oder

 – entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht 
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
 geahndet  werden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
 Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.
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Verantwortlicher
Verantwortlich für die Erhebung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland zu ständige 
statistische Amt. Für die Aufbereitung der Statistik ist das Statistische Bundesamt 
verantwortlich. Die Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich  geheim 
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen 
 Einzelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, 
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 
sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das 
 Statistische Amt der Europäischen Union [Eurostat]),

 – Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (I T Z Bund als I T-Dienst-
leister des Statistischen  Bundesamtes, Rechenzentren der Länder). 
Eine  Liste der regelmäßig beauftragten I T-Dienstleister finden Sie hier:  
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Nach § 13 Absatz 1 En Stat G dürfen an die fachlich zuständigen obersten 
Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den gesetzge-
benden  Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die 
 Regelung von Einzelfällen, vom  Statistischen Bundesamt und den Statisti schen 
Ämtern der Länder Tabellen mit  statistischen Ergebnissen übermittelt werden, 
auch soweit Tabellenfelder nur einen  einzigen Fall ausweisen.

Nach § 13 Absatz 2 En Stat G dürfen an das Umweltbundesamt zur Erfüllung 
europa- und völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutschland zur 
Emissionsbericht erstattung, zur Berichterstattung über die Nutzung von erneuer-
baren Energien und  Treibhausgasemissionen, jedoch nicht für die Regelung von 
Einzelfällen, vom  Statistischen Bundesamt Tabellen mit statis tischen Ergebnis-
sen übermittelt werden,  auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall aus-
weisen.

Die Tabellen dürfen nur von den für diese Aufgabe zuständigen Organisations-
einheiten des Umweltbundesamtes gespeichert und genutzt werden. Diese 
Organisationseinheiten müssen von den mit Vollzugsaufgaben befassten 
 Organisationseinheiten des Umweltbundesamtes räumlich, organisatorisch und 
personell getrennt sein.

Nach § 13 Absatz 3 En Stat G dürfen an die Bundesnetzagentur und das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Erfüllung nationaler und internatio-
naler Berichts pflichten sowie europarechtlicher Pflichten zur  Verwirklichung 
des Energiebinnenmarktes jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom 
 Statistischen Bundesamt Tabellen mit statistischen Ergeb nissen übermittelt 
 werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Die Tabellen dürfen nur von den für diese Aufgabe zuständigen Organisations-
einheiten der Bundesnetztagentur und des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle gespeichert und genutzt werden. Diese Organisationsein heiten 
müssen von den mit Vollzugsaufgaben befassten Organisationsein heiten der 
Bundesnetzagentur und des Bundesamtes für Wirtschaft und Aus fuhrkontrolle 
räumlich, organisatorisch und personell getrennt sein.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 
 Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, 

dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet  werden können 
(faktisch anonymisierte Einzel angaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und 
der Statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und 
Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame 
Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten.

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister
Name und Anschrift des Unternehmens, des Betriebes oder der sonstigen  Ein-
richtung, Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der Ansprechperson/-en 
sowie Standort der Anlagen sind Hilfsmerkmale, die  lediglich der technischen 
Durchführung der Erhebung dienen. In den  Datensätzen mit den Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprü-
fung der Erhebungs- und Hilfs merkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet 
und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen 
 erforderlich ist.

Name und Anschrift des Unternehmens, des Betriebes oder der sonstigen 
 Einrichtung sowie die Identnummer werden im Unternehmensregister für 
 statistische Verwendungszwecke (Statistikregister) gespeichert (§ 13 Ab satz 1 
B Stat G in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Statistikregistergesetz). Die verwende te 
Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen Unter-
nehmen, Betriebe oder sonstigen Einrichtung sowie der rationellen Aufbereitung 
und besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer 
darf in den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungs merkmalen bis zu 
30 Jahren aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet  wer den, 
können

 – eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,
 – die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,
 – die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie
 – die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O 
 widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die 
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt 
sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität 
nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder den 
 behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis tischen Amtes 
oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gerichtet werden 
(Artikel 77 D S-G V O). Deren  Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz

	Qualitätsbericht
	Kurzfassung
	1 Allgemeine Angaben zur Statistik
	1.1 Grundgesamtheit
	1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)
	1.3 Räumliche Abdeckung
	1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt
	1.5 Periodizität
	1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen
	1.7 Geheimhaltung
	1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften
	1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

	1.8 Qualitätsmanagement
	1.8.1 Qualitätssicherung
	1.8.2 Qualitätsbewertung


	2 Inhalte und Nutzerbedarf
	2.1 Inhalte der Statistik
	2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik
	2.1.2 Klassifikationssysteme
	2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

	2.2 Nutzerbedarf
	2.3 Nutzerkonsultation

	3 Methodik
	3.1 Konzept der Datengewinnung
	3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung
	3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)
	3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren
	3.5 Beantwortungsaufwand

	4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit
	4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit
	4.2 Stichprobenbedingte Fehler
	4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler
	4.4 Revisionen
	4.4.1 Revisionsgrundsätze
	4.4.2 Revisionsverfahren
	4.4.3 Revisionsanalysen


	5 Aktualität und Pünktlichkeit
	5.1 Aktualität
	5.2 Pünktlichkeit

	6 Vergleichbarkeit
	6.1 Räumliche Vergleichbarkeit
	6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

	7 Kohärenz
	7.1 Statistikübergreifende Kohärenz
	7.2 Statistikinterne Kohärenz
	7.3 Input für andere Statistiken

	8 Verbreitung und Kommunikation
	8.1 Verbreitungswege
	8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik
	8.3 Richtlinien der Verbreitung

	9 Sonstige fachstatistische Hinweise
	Anhang: Erhebungsvordruck der Jahreserhebung über Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern



